
WEB

1288,44

Weberhof

diakonis Preisliste Weberhof
Heimentgelte gültig ab 01.01.2024

2 3 4 5 1

Pflegebedingte Entgelte 67,67 €        83,84 €        100,70 €      108,27 €      52,78 €        

Pflegeberufeausbildungsumlage 5,58 €          5,58 €          5,58 €          5,58 €          5,58 €          

Unterkunft 24,91 €        24,91 €        24,91 €        24,91 €        24,91 €        

Verpflegung 19,17 €        19,17 €        19,17 €        19,17 €        19,17 €        

Investitionskosten 19,19 €        19,19 €        19,19 €        19,19 €        19,19 €        

Summe tägliches Heimentgelt 136,52 €      152,69 €      169,55 €      177,12 €      121,63 €      

Monatliches Heimentgelt 1) 4.152,94 €  4.644,83 €  5.157,71 €  5.387,99 €  3.699,98 €  

Leistung Pflegeversicherung 770,00 €-      1.262,00 €-  1.775,00 €-  2.005,00 €-  125,00 €-      

Monatlicher Zuzahlungsbetrag 3.382,94 €  3.382,83 €  3.382,71 €  3.382,99 €  3.574,98 €  

1) Grundlage sind durchschnittlich 30,42 Tage pro Monat (365/12)

Nachrichtlich:

Der monatliche Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) in den Pflegegraden 2 bis 5 beträgt  1.288,44 € .

Der EEE ist die Grundlage für die Berechnung des Leistungszuschlages  nach § 43c SGB XI.

Dieser verringert sich in den Pflegegraden 2 bis 5 nach einer Aufenthaltsdauer:

von 0 bis 12 Monatenum 15 %

von 13 bis 24 Monatenum 30 %

von 25 bis 36 Monatenum 50 %

ab 36 Monaten um 75 %

Pflegegrad

Investitionskosten: 
Die Investitionskosten dienen dem baulichen Erhalt der Seniorenzentren. Gegebenenfalls werden diese 
Kosten vom Land Nordrhein Westfalen durch das so genannte „Pflegewohngeld“ vollständig übernommen. 
Pflegewohngeld ist einkommens- und vermögensabhängig; Vermögensschongrenze:
10.000,00 €. Hierzu beraten wir Sie gern.

Unterkunft: 
Die Kosten für Unterkunft umfassen die Nutzung Ihres privaten Zimmers, Wärme und
Stromversorgung, Wäsche und Zimmerreinigung sowie die öffentlichen Abgaben.

Verpflegung: 
Die Verpflegungskosten umfassen die vollständige Verpflegung bestehend aus Frühstück, Mittagessen, einem 
Nachmittagsimbiss und Abendbrot. Hinzu kommen die umfassende Getränkeversorgung bestehend aus 
alkoholfreien Heiß- und Kaltgetränken.

Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI


